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Eines lässt sich schon jetzt festhalten: Die 
Honorarberatung in Deutschland ist im Jahr 
2010 ein großes und verdientes Stück voran-
gekommen. Durch die sehr intensive Bericht-
erstattung in den Medien, das Engagement 
des Bundesverbraucherschutzministeriums 
und der Verbraucherzentralen erfahren immer 
mehr Kunden von den Vorteilen einer wirklich 
unabhängigen Beratung und nutzen diese zu-
nehmend. Deshalb ist große Unruhe im Markt 
und bei den etablierten Anbietern entstanden- 
wie immer bei wesentlichen Veränderungspro-
zessen. So überrascht es auch nicht, dass die 
Kontroverse Honorarberatung versus provisio-
nierte Beratung in diesem Jahr mit besonderer 
Leidenschaft und Härte geführt wurde. 

Als BundesInitiative der Honorarberater ist 
es unsere wichtigste Aufgabe, uns dafür 
stark zu machen, dass die Honorarberatung 
in Deutschland nach internationalem Vorbild 
etabliert wird. Es ist unmittelbar einleuchtend, 
dass die Honorarberatung in Deutschland 
noch nicht über eine so routinierte und er-
folgreiche Lobbyarbeit wie die etablierten 
Marktanbieter verfügen kann. Aber wir sind 
nicht allein: Neben uns kämpfen öffentlich 
wahrnehmbar vor allem der Verbund Deut-
scher Honorarberater und die quirin bank für 
eine unabhängige, faire und vollständig trans-
parente Honorarberatung. Ein Zusammenhalt 
der noch wenigen prominenten Befürworter 
der Honorarberatung scheint uns als überge-
ordneter Interessengemeinschaft sehr wichtig. 

Nicht selten haben wir in diesem Jahr auf 
Fach- oder Vortragsveranstaltungen erlebt, 
dass unser Engagement für die Honorarbe-
ratung als zu aggressiv wahrgenommen wird. 
Dabei geht es uns nicht um eine künftige Al-
leinstellung der Honorarberatung, wir wollen 
Vielfalt. Denn eine zentrale Erkenntnis der neo-
klassischen Theorie der Volkswirtschaftslehre 
besagt, dass vielfältige Prozesse auf Dauer der 
wirksamste Verbraucherschutz sind. Anders 
formuliert: Konkurrenz belebt nicht nur das 
Geschäft, sie sorgt auch dafür, dass es fair 
zugeht. 

Genau dies soll künftig auch für die Vermö-
gens- und Versicherungsberatung in Deutsch-
land gelten.

1. Erste These: 
Honorarberatung ist Anlegerschutz
Die These „Honorarberatung ist Anleger-
schutz“ ist durchaus gewagt und wird von den 
Verfechtern des Vermittlungsmodells, d. h. den 
Anhängern der Provisionsberatung, vehement 
bestritten. Fakt ist: Der Honorarberater wird 
ausschließlich von seinem Kunden bezahlt 
und kann damit als erster Vermögens- und 
Versicherungsberater im deutschen Markt 
überhaupt tatsächlich vollständig unabhängig 
arbeiten. Einen besseren Mechanismus zur 
Vermeidung der inzwischen vielfach kritisierten 
Interessenkonflikte im klassischen provisions-
orientierten Vertrieb kann es nicht geben. Der 
Honorarberater trifft seine Empfehlungen aus-
schließlich aus dem Blickwinkel seines Kun-
den. Natürlich kann allein diese Vermeidung 
jedweder Interessenkonflikte per se noch keine 
fachlich und inhaltlich passenden Empfehlun-
gen garantieren oder ersetzen – gleichwohl ist 
hierdurch überhaupt erst der hierfür erforderli-
che Beratungsraum entstanden.  

2. Zweite These: 
Nicht nur die Qualifikation entscheidet 
über das Beratungsergebnis, sondern 
auch die Vergütungsform.
Die These, dass nicht die Form der Vergütung 
über die Qualität in der Beratung entscheidet, 
sondern vielmehr die fachliche Qualifikation 
des Beraters, erfährt gerade in den letzten 
Wochen vehementen Zuspruch. Doch ist dies 
wirklich so? Fakt ist: Die Qualifikation eines 
Beraters bestimmt natürlich die Qualität sei-
ner Empfehlungen für den Kunden. Doch gilt 
es auf Basis der in der Finanzkrise deutlich 
gewordenen und vielfach diskutierten Bera-
tungsdefizite zu bedenken: Eine fachlich her-
vorragende Beratungs- und hierdurch Empfeh-
lungsqualität kann durch andere Effekte – wie 
vorgegebene Vertriebsziele – nicht unwesent-
lich überlagert werden. Nehmen wir das Bei-
spiel Private Banking: Sicherlich steht außer 
Frage, dass die etablierten Marktanbieter hier 
ein hohes Qualifikationsniveau ihrer Mitarbeiter 
bieten können. Doch steht eben dieses Ge-
schäft nicht spätestens seit der Finanzkrise in 
nicht vollkommen unbegründetem Verdacht, 
dass den Kunden vor allem diejenigen Pro-
dukte empfohlen wurden, die für die jeweiligen 
Ertragsvorgaben deutlich lohnender waren als 
für die Anlageziele der Kunden? Finanztest 
berichtete hierzu jüngst in Heft 9/2010 (Seite 
32ff.).
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3. Dritte These: 
Honorarberatung und Provisionsbera-
tung schließen einander aus
In der Diskussion mit den politisch Verantwort-
lichen galt es im laufenden Jahr unter anderem 
auch festzustellen, ob ein einzelner Anbieter 
sowohl Honorarberatung als auch klassische 
Vermittlung anbieten dürfe. Das Argument da-
für: Der Kunde müsse nur wissen, auf welche 
Art und Weise er von seinem Berater beraten 
werde. Dann könne der Kunde selbst abwä-
gen, welche Beratungsform ihm geeigneter 
scheine und entsprechend autark wählen. Der 
Berater müsste in diesem Fall in einer klas-
sischen Doppelrolle fungieren: Er vermittelt 
seinem Kunden Versicherungen, berät ihn aber 
über Vermögensanlagen auf Honorar- und 
Nettobasis – und beim nächsten Mal vielleicht 
umgekehrt. Doch wer entscheidet dann? Bie-
tet diese Doppelrolle nicht vielmehr wieder 
die Gelegenheit, dass der Berater erneut zu 
seinen Gunsten entscheidet? 

Von Beginn an haben wir uns mit unserer  
BundesInitiative deshalb vehement gegen die-
ses Doppelmodell gewandt. Jeder im Kunden-
geschäft tätige Berater weiß, wie schwer es 
für die Kunden heutzutage überhaupt ist, eine 
auch nur annähernd zutreffende Kenntnis über 
die tatsächliche Interessenlage seines Bera-
ters zu erhalten. Ist dieser nun Berater oder 
Verkäufer? Wie viele Kunden können das VVG 
derzeit zielsicher anwenden und zwischen 
Versicherungsmakler nach §34d GewO und 
Versicherungsberater (§34e GewO) tatsäch-
lich unterscheiden? Aus unserer Sicht kann 
eine solche in der Praxis kaum zu trennende 
Doppelrolle des Beraters nicht im Sinne des 
Verbraucherschutzes sein – und schon gar 
nicht im Sinne des Wettbewerbs. Eine Hono-
rarberatung muss zweifelsohne auch einmal zu 
dem Ergebnis führen können, dass der Kunde 
bewusst nichts abschließen soll. 

Würde dies jedoch ein Honorarberater emp-
fehlen, der anschließend zusätzlich an der Um-
setzung seine Provision verdienen möchte? 
Wohl kaum. Unserer festen Überzeugung nach 
ist deshalb nur der reine Honorarberater in der 
Lage, auch tatsächlich einen Wettbewerb mit 
der provisionsorientierten Beratung herzustel-
len und diesen zu leben.

4. These:
Kein Beratungsmodell hat einen Allein-
stellungsanspruch, aber es darf keinen 
Etikettenschwindel geben
Nicht selten war in diesem Jahr in redaktio
nellen Beiträgen, Kommentaren oder auch un-
terschiedlichen Internetblogs schon zu lesen, 
dass eine einseitige Förderung der Honorar
beratung strikt abzulehnen sei. Diese Gegen-
wehr kann schon etwas verwundern, denn ei-
ne einseitige Förderung der Honorarberatung 

war weder je angedacht, noch stand sie bei 
den beteiligten – insbesondere politischen – 
Protagonisten je im Raum. Zentrale Intention 
der politischen Institutionen ist vielmehr, den 
Wettbewerb und damit die Kunden entschei-
den zu lassen, welches Beratungsmodell sich 
letztlich bewährt. Dies ist ein pures verbrau-
cherschutzpolitisches Argument, das aus un-
serer Sicht selbstverständlich voll mitzutragen 
ist. Ohne gesetzlichen Bezeichnungsschutz 
kann der gewünschte Wettbewerb aber erst 
gar nicht entstehen – und gerade das darf 
eben nicht sein.

Der aktuelle Stand

Wo stehen wir Ende August 2010? Die Qua-
litätsoffensive Verbraucherfinanzen des Bun-
desverbraucherschutzministeriums ist im März 
2009 gestartet und hat erste Erfolge bereits 
erreicht. Für uns steht derzeit ein wesentliches 
Ziel aber noch unverändert aus: Die Schaffung 
eines gesetzlich fixierten Bezeichnungsschut-
zes für den Honorarberater. Erst hierdurch 
wird der auch politisch gewollte Wettbewerb 
zwischen Honorarberatung und provisionsori-
entierter Beratung tatsächlich möglich. Im übli-
chen Wege der Ressortabstimmung zwischen 
den Bundesministerien sind die fachlichen 
Eingaben der Qualitätsoffensive Verbraucher-
finanzen hierzu noch vor der Sommerpause an 
die unmittelbar beteiligten Bundesministerien 
(vor allem Finanzministerium und Wirtschafts-
ministerium) weitergeleitet worden. Dies ist 
zugleich der status quo. Im Hinblick auf den 
möglichen Start des ursprünglich für das zwei-
te Kalenderhalbjahr 2010 erhofften Gesetzge-
bungsverfahrens können wir bis heute leider 
noch kein Ergebnis vorweisen. Insofern hat 
sich der anfänglich sehr dynamische Prozess 
leider etwas verlangsamt.

Doch gerade deshalb gilt es, den Kopf nicht 
hängen zu lassen und weiterhin engagiert auf 
die nächsten für die Etablierung der Honorar-
beratung erforderlichen gesetzgeberischen 
Schritte hinzuweisen. Wir bleiben am Ball 
und berichten regelmäßig über die aktuellen 
Entwicklungen unter www.bundesinitiative-
honorarberater.de. 


